
Emissionsgrenzwerte

Stationäre Verbrennungsmotoren (1)

Feuerungswärmeleistung

bis 100 kW über 100 kW

Bezugsgrösse O2 %vol 5 5

Kohlenmonoxid mg/m3 650 (2) 300 (3)

Stickoxide mg/m3 50 50

Feststoff mg/m3 5 5

Ammoniak (4) mg/m3 30 30

(1) Ausgenommen von diesen Begrenzungen sind Notstromaggregate, deren Betriebszeit 25 Stunden im Jahr nicht übersteigt sowie
Antriebsaggregate zur Stromerzeugung im befristeten Einsatz, deren Betriebszeit 480 Stunden im Jahr nicht übersteigt.

(2) für Klärgas- und Biogasmotoren bis 100 kW gelten 900 mg/m³
(3) für Klärgas- und Biogasmotoren bis 101-1000 kW gelten 650 mg/m³
(4) für stationäre Verbrennungsmotoren mit Entstickungsanlage
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